
Allgemeinverfügung  des Landratsamtes  Landkreis Leipzig  
zur Ausweisung von Reitwegen im Wald in der Gemeinde Bennewitz 

 
Auf der Grundlage von § 12 Abs. 1 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 
10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13. August 2009 
(SächsGVBl. S. 438, 443) geändert worden ist und von § 1 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Reitwege (ReitwegeVO) vom 14. 
Dezember 1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), die zuletzt durch Verordnung vom 26. Juni 2008 
(SächsGVBl. 2008 S. 450) geändert worden ist, wird Folgendes verfügt:: 
 
1. Die nachfolgend näher bezeichneten Waldwege werden als Reitwege ausgewiesen: 
 
Weg-Nr. Waldgebiet Wegebezeichnung, 

 Wegeverlauf 
Betroffene Flurstücke 

(Gemarkung, Flurstück) 
Reitwegelänge  

(m) 
 

1 Schulholz Schulweg, von Gmkg. Grenze Altenbach nach 
Südwest bis Gmkg. Grenze Leulitz 

Zeititz 33/6 530 

2 Planitzwald ohne, Weg von Wochenendsiedlung Leulitz am 
Schwemmteich, Verlängerung Feldweg, in den 
Wald bis zum bestehenden Reitweg 

Leulitz 181/1 200 

3 Planitzwald Domweg, ab Siedlung bis zum Planitzweg Schmölen 113/1, 112, 
111, 110, 109, 522/5 

700 

4 Planitzwald Planitzweg, v. Einmündung Domholzweg bis 
Abzweigung n. Waidmannsheil 

Schmölen 513, 517 
Leulitz 485 

360 

5 Planitzwald ohne, Weg vom Planitzweg in Richtung 
Waidmannsheil, an Waidmannsheil nördlich 
vorbei, weiter bis Wurzener Straße 

Schmölen 511/2 
Leulitz 468/2, 468/3 
Mark Ottendorf 189/1 

1.550 

6 Planitzwald ohne, Weg von Wurzener Straße in 
nordwestliche Richtung bis zur Waldsiedlung 

Leulitz 128/30 1.130 

 
2. Reitwegverlauf: 
 
Der genaue Verlauf der Reitwege ist in einer topografischen Karte im Maßstab 1: 20.000  farbig 
markiert. Die Karte ist wesentlicher Bestandteil dieser Verfügung. 
 
Die Karte mit dem Reitwegeverlauf und die Begründung für die Entscheidung (§ 39 Abs. 2 Nr. 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG) können bei der ausweisenden Behörde während der üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Landkreis 
Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna einzulegen. 
 
 
 
Grimma, den 30.07.2011 
 
 
Dr. Lutz Bergmann 
Amtsleiter Umweltamt 
 
 

 


